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Zu Qalenus.

Galenus explanat. vocum Hippocr. 8. 424 Franz: UlVOpOll'
<f \ ,J" ,'); t\ _t-' \ A: \ '1 ""'. . \
oru:f! Kai, IMV(JW Ttl'(/" >rat a7W(!/(f.lI, () U'rJ Kat !!t7lTWJfLOI' Kall.OVO'I )(~t

~ MVX~ 08 TafJwII Tovm. Die Worte leiden an mehrel'el1 Verderb~

nissen. lAv(JlJ, ,li'(/" hat Coruarius eingesetzt anstatt des in den
beiden bls jetzt genaner bekannten Handschriften, der Dorvillsohen,
jetzt Oxforder und der Moskauer überliefeIten Unsinns &J:lw(J,at)1 -nv.
w..vIJIJl ist riohtig. Dass Cornarins jedoch mit ,wa nicht das Richtige
getroffen hat, wird die Verbesserung der Übrigen Worte zeigen. Hen­
ricus Stephanus nämlich sah, dass in dem verderbten Q o~ ein o~
0(; versteokt liege j ist dem aber so, so erfordert o~ OE einen Ge­
gensatz, als den sich nun das in der handschriftlichen Corruptel nv
liegende TIV;'r; ergibt. Ferner ist aAVx'rJ, wie ein unbekannter Ge­
lehrter am Rande des Bonner Exemplars von Stephanull dictio­
narium medioum für lt.AiJXYJ verbessert hat, auch noch zu schrei­
ben, so dass die Glosse nun folgender Massen lauten wird: MV-
(f/fOll' 871E@ nut alvalv nlIEr; "al an: C <Je (vielleicht besser
aUol 08) xal qt1lTuaftQv xaAOV(JI' >tat oe 7:f!.tJ1:Qv 7:ov.o.

Bei Galen. in derselben Schrift S. 440 liest man a710(fCtElr;'
&,n;oaßEa:Telr;. Das meiner Meinung nach unzweifelhaft Richtige ist
&71oafiEtr;' dn:oaßEi(J,'rElr;.

Bonn. J. Klein.

Zn Horatiu8.

In Horaz 8at, I 6 glaub; ich durch eine einfache Verä,nderung
deI' Interpunction die grossen Schwierigkeiten, auf welohe gewiss
Jeder beim Durchlesen der Verse 14-22 gestossen ist, beseitigen
oder wenigstens ZUl' nochmaligen Prüfung der Stelle naoh neu en
Gesichtspunkten anregen zu können.

Die Verse 1-14 enthalten folgenden Gedankengang: <Du, 0

Maecenas, siehst wegen deiner bohen Geburt nicht, wie gewöhnlich
geschieht, voll Geringschätzung herab auf Niedrigstehende, wie ich
einer bin, sondem vorurtheilslos hegst du die richtige Ueberzeu­
gung. es seien schon vor Servius Tullius (d. h. zu jeder Zeit) ab­
nenlose Männer gleichwohl rechtschaffen gewesen und zu Ehren ge·
langt; dagegen sei ein Valerius Laevinus nie wegen seiner bohen
Herkunft um einen As mehr werth gewesen'. An diese an sich
klaren und wohl zusammenhängenden Gedanken werden nun in
sämmtliehen Ausgaben, so viele ich in die Hände bekommen konnte,
als dem nämlichen Satzgefüge angehörig die Worte beigefügt:

notante
Indice, quo nosti, populo, qui stultus honores
Saepe dat indignis et famae servit ineptus,
Qui stupet in titulis et imaginibus.

Vom Folgenden dagegen werden diese Verse durch einen vol­
len Punkt getrennt. Was zunäohst jene Verbindung anbetrifft,
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so können dia Verse 14-17, fl,n das Vorhergehende angeschlossen,
da3u natürlioh Dur den Grund angeben: da sogar das Volk, be­
kanntlich ein sehr unverstiindiger Richter, ibn (den Laevinus) kenn­
zeichnete d. h. irgendwie seine Missbilligung ibm 3U erkennen gab.
Und den gleiohen Gedankenzusammenhang nahmen bereits die alten
Scholiasten an; vergl. Scbol. Horat. Acr. et Porph. ed. Hauthai
zu v. 17 und v. 19-21 1. Gleichwohl ist er aufzugeben, einmal
weil Horaz, welcher ja im Eiugang der Satire gerade die Vorur­
theilslosigkeit des Mae ce n as lobend h el'vorhe ben wollte (vergl.
v. 5, 63, besonders 98. 99), sehr unpassend das Beispiel des Laevinus
gewählt hätte, in welchem sein Urtbeil mit dem der grossen Menge
übereinstimmte; andere Beispiele hätten ihm wohl zu Gebote ge-'
standen. Völlig entscheidend aber scheint mir, dass Horaz sicb
in V. 19-22 selbst widersprochen hätte. Diese lauten nämlich:

Namque esto, populus Laevino mallet bonorem
Quam Decio mandare novo, censorque moveret
Appius, ingenuo si non essem patre natus:
Vel merito, quoniam in propria non pelle quiessem.

Hier hat man 2 um jenen Widerspruch zu vermeiden, V. 19­
21 als hypothetischen Vorder- und V. 22 als Nachsatz aufgefasst,
und Doederlein beruft sieb a. O. auf sat. I 1, 45: Milia frumenti
tua triverit area centum q. s. Indess steht hier das Perfectum
Coni.,und gewiss behauptet Krüger z. d. St. mit Recht, dass
Horaz ein Tempus der Gegenwart gesetzt baben müsste. Könnte
man selbst im ersten Satze das Imperfectum mallet reohtfertigen,
insofern der Gedanke eine Annabme aus der Vergangenheit
enthielte; der zweite Satz (censorque moveret q. s) lässt sich nm'
auf die Gegenwart beziehen, und für diesen Fall gilt Krügers
Behauptung unbedingt 6. Dazu dass mit Weber-Teuffel z.

1 Porphyrio bringt auch die Nacbrioht <Hie P. Valerius adeo foe­
dis et l'oiectis in omnem turpitudinem moribus vixit ut provehi non

ultra quaestoriam dignitatem' Sollte diese historische An­
gabe auch dem Kerne nach riohtig sein, so folgt daraus nooh nicht,
dass das Vo 1k ihn habe durchfallen lassen; auch sonst kann Laev. wäh­
rend und nach seiner Quästnr sich für ein höheres Amt unmö,glich ge­
macht haben. Jedenfalls hatte Horaz keinen Grund jenes hervorzuheben.

2 So ausdriicklioh Kirohner, Doedel'lein in der lII. Auflage von
Heindorfs Horaz, Peerlkamp (Satir. Amstelod. 1863), aber mit dem Zu­
satz< obscura sententia', auch Ed. Munk in seiner Uebersetzung der
Sat. u. Epist. 1867. Andere sprechen sich in anderem Sinne, gar nicht
oder weniger bestimmt iibeL' obige Verse aus.

3 Wenn Horaz einen hypothetischen Vordersatz nioht mit einer
unterordnenden Conjunction einleitet. sonderu einen set.zt,
gebraucht er in den meisten Fällen den Indicativ, sehr auch den
Imperativ, bez. befehlenden Conjunctiv; als potentialen Conj. wendet er,
wie natürlich, das Präsens (sat. II 3, 57 ff., epist. I 28, wozu auoh
sat. J 3, 19 f., 30 ff.• epist. I 19, 35 ff. gehören) oder Perfeotum an;
letzteres steht sat. I 1, 45; I 10, 64 ff,; 1I 7, 32 ff. (hier kann iusserit
auch als fut. exact. gefasst werden): allemal von einem noch für die
Gegenwart als möglich hinzustellenden Gedanken. Das Plusqpf. coni.
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d. St. die Ellipae bei Vel merito, wenn auch nicht fm- <unerträg­
lich', doch für sehr bedenklich zu halten ist. Endlich ist zu be­
achten, dass' merito (id fieret) wohl Nachsatz zu ceusor (me) mo­
veret q. s., nicht aber zu dem über Laevinus Gesagten sein kann.
Somit müssen wir obigen Versuch die Verse 19-22 zu construirell
unbedingt aufgeben und dass die Worte populus ...
novo, ungezwungen erklärt, nur den Sinn geben können: das Volk
würde (wenn es in den Fall käme eine Wabl zu treffen) einem
Laevinus lieher eine EhrensteUe übertragen als einem Decius, der
ohne Ahnen ist.

Mit diesem Gedanken aber, auf welchen wir als den einfach­
sten zurückgekommen sind, stehen einleuchtender Weise V. 14 - 17,
wenn man sie zu dem Vorhergehenden zieht, in Widerspruch 1. Diese
Schwierigkeit von anderen abgesehen glaube ich dadm'ch
beseitigen zu können, dass ich von V. 1.9 f., wo sicher von Laevinus
die Rede ist, ausgehend die Verse 14-17, in welchen ja Laevinus
nicht genannt ist, und wie dargelegt, auch nicht von ihm die Rede
sein kann, vom Vorhergehenden lostrenne. Diese Verse 14-17
ziehe ich alsdann zum Folgenden in der Weise, dass ich vor <quid'
ein einfaches Romma setze, und erhalte Ulm folgenden Zusammen­
hang: Du, 0 Maec., verachtest mich nicht wegen meiner niederen
Herkunft, sondern glaubst vorurtheilslos, dass man (also auoh ich)
selbst ohne Ahnen reohtschaffen sein und zu Ehren gelangen könne.
Wenn aber das Volk, ein so thörichter Richter, Kritik übt (d. h.
die Entscheidung hat), was sollen wir da thun, die wir dem Volke
so fern stehen (die wir durch Geburt und Stellung so wenig An·
spruoh auf seine Rücksicht machen können) 2? Die Berechtigung
einer solchen Frage, d. h. die 'Erklärung, er (Horaz) könne in sei­
ner Lage es nicht versuchen nach der Gunst der Menge zu haschen,
wird dann weiter begründet: denn - nun meinetwegen S das

findet sich, so viel ich sehe, nur einmal, sat. I 3, 15 ff.; ebenso das
Imperf. coni. nur epist. II 3, 489 ff.: beide Male wird eine Hand­
lung bezeichnet, welche nur in der Vergangenhei t als mög­
lich zu denken ist. - Bemerkenswerth ist übrigens epist. I 1, 81,
wo esto mit dem accus. c. inf., nicht mit einem s.elbständigen Satze,
ein Zugeständniss einleitet.

1 Die einzig Ausflucht, welche übrig bliebe, dass näm-
lich das Volk einen zwar anderen nobi~e8 gegenüber zurück-
gewiesen habe, einem homo novus jedoch vorziehen wÜl'de, ist doch
allzu gesucht und von Horaz V. 14 ff. nicht im mindesten angedeutet,
so dass ich diese Möglichkeit fitglich auf sich beruhen lassen ka.nn.

2 O. Ribbeck (Kieler Universitätsschriften 1863 III) S. I) nennt
zwar diese schon früher vorgebrachte Erklärung der "Worte a volgo ...
remotos 'artificiosa et perversa'; indess möchte das 'artificiosU111' wohl
eher von dem gelten, was er selbst gegen diese Erklärung vorbringt. 80.
wenn er behauptet, 'l'emottM non potest dici nisi qui antea fuerit propior
(wie denn, wenn von Räumlichkeiten die Rede ist?)_ Nioht minder gesucht
ist, was er über das Nos inV.18 sagt, wobei er an Horaz und Maecena.s denkt.

3 Dass esto parenthetisoh zu nehmen sei, sagt schon Doederlein
a. O. Obige Bedeutung hat es übera.ll bei Hora.z, wo es absolut steht
(Bat. II 1,88; 2, 30; (3, 31); 3, 65; epiat. I 17,37).
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Volk würde einem Laev. lieber als einem Decius, wäre dieser ein
Neuling, eine Ehrellstelle übertragen und der Censor Appius würde
mich ausstossen, wenn (im Sinne von C weie; vergl. Heilldorf z. St.)
ich nicht von einem edlen Vater entsprossen wäre.

Erst in diesem Zusammenhange, wie ich glaube, geben die
ei~zelnen Gedanken einen· befriedigenden Sinn. Bisher hat man in
V. 17-22 zwar auch den Entschluss des Horaz erkannt um die
Gunst des Volkes sieh nicht zu bewerben; dieser Entsohluss war
aber aus der rhetorischen Frage V. 17. 18 nicht zu entnehmen, da
im Vorhergehenden als Hauptgedanke nur hervortrat: cDu,
Maec., bist vorurtheilslos und selbst das Volk nimmt zuweilen keine
Rücksicht auf hohe Geburt'. Doederlein, dem Peerlkamp beistimmt,
beseitigt nur einen Thei! der Schwierigkeit, wenn er nach V. 18
einen Vers einzuschieben VQl'schlägt (etwa: Vivere perpetuo longe
longeque remotos). Ohne V. 14-17 mit dem Folgenden zu ver­
binden, würde dieser Eutschluss des Horaz immer als ein zu plötz­
licher und uugenügend begründeter erscbeinen.

Um einigen Einwänden, die etwa erhoben werden könnten,
im vora.us zu begegnen, bemerke ich, dass natare absolut (= notas
facere) bei Ovid met. 9, 524 steht (Et notat et dalet), allerdings
nicht in politischem Sinne; und dass auch Horaz es ohne entschie­
den üble Nebenbedeutung sat. I 3, 103; A. p. 156; auch sat. II 3, 246
gebraucht; dass ferner ein allgemeines Object (bei Bewerbern, näm­
lich notas facit) sich leicht aus dem Vorhergehenden ergänzen
lässt. Sehr oft ist bei Horaz das direkte Fragewort anderen
Theilen desselben Satzes weit nachgesetzt lz. B. c. I 24,6-8; .ep. 5,
47-49; 12, 21 f.; sat. I 1, 24 f.; II 7, 104; epist. I 16, 39 f.;
1I 1, 132 f., 2, 52 f.), oder es geht einem direkten Fragesatze ein
davon abhängiger Satz voraus (z. B. c. IV 10, 7; sat. I.I 3, 66 f.,
187; 7,70f.; epist.IIO, 12-14; 18,81f., 104-106i IIl,40f.,
3, 86 f.); an unserer Stelle versieht der abI. abs. den Dienst
eines besondereu Nebensatzes. Wer etwa dal'an Answlls nimmt,
dass ganz am Ende des Verses ein neuer Hauptgedanke anfängt,
den verweise ich um nur e in Beispiel anzuführen - anf llat.
II, 3, 259.

K. Dziatzko.

Zu Cicero 11e re publieß.

I, 26, 41 heisst es hier:
hi coetus igitur hac de qua exposui causa instituti sedem
primum certo loco domiciliorum causa constituerunt: quam
cum locis manuque saepsissent, eius modi coniunctionem
tecwrum oppidum vel urbem appellaverunt.

Wie durch Menschenhand eine Niederlassung eingefriedigt werde,
verstellt jeder; aber wie dieselben Menschen sie 'durch die Oert­
lichkeit' oder 'mit Oertlichkeiten" die doch etwas von der Natur
gegebenes sind, einfriedigen sollen, wird keine Interpretirkunst ver­
ständlich machen. Wie logisch richtig ist dagegen z. B. in Yen.




